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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.12.1977

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Eine unzulässige Werbung liegt dann vor, wenn ein Rechtsanwalt selbst oder ein anderer mit Wissen des Anwaltes und

dessen zumindest stillschweigender Zustimmung für diesen reklamehafte Verö7entlichungen veranlaßt.

(Scheidungsspezialist, Scheidungsanwalt, Scheidungsessen).
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